
über die Höhe vermeiden. „Zuständiges Zivilgericht“ 
i. S. des § 270 StPO ist das Gericht, das nach den Be
stimmungen über die sachliche Zuständigkeit, einmal 
abgesehen von der örtlichen Zuständigkeit, zur Ent
scheidung über Streitigkeiten der betreffenden Art be
rufen ist, also in den Fällen, in denen dem Anspruch ein 
Arbeitsrechtsverhältnis zugrunde liegt, das Arbeits
gericht (§§ 42, 50 GVG, § 4 AGVO).

3. Problematisch ist jedoch fernerhin die Frage, wie 
sich ein Zivilgericht zu verhalten hat, an das fälsch
licherweise unter Mißachtung insbesondere der Be
stimmungen über die sachliche Zuständigkeit verwiesen 
wurde.

Leider hat das Urteil des 2. Zivilsenats des Obersten 
Gerichts vom 7. Juni 19562 in dieser Frage keine be
friedigende Lösung gebracht, mit der Folge, daß die 
praktische Handhabung nach wie vor absolut uneinheit
lich ist. Auch ich halte die offenbar vom Ergebnis 
bestimmte Begründung des 2. Zivilsenats des OG nicht 
für überzeugend. Der Senat geht bekanntlich von drei 
unter sich im Zusammenhang stehenden Argumenten 
aus. Zunächst einmal wird dargelegt, daß die nach 
§ 270 StPO bestehende Bindung an die Entscheidung 
über den Grund des Anspruchs auch eine Bindung an 
die Entscheidung über die örtliche und sachliche Zu
ständigkeit darstelle, da das verweisende Gericht zu
mindest stillschweigend auch über die Sachurteils
voraussetzungen mit entschieden habe.

Diesen Folgerungen vermag ich nicht zuzustimmen. 
Sicherlich ist es richtig, daß das entscheidende Straf
gericht bei der Prüfung des Grundes des erhobenen 
Anspruchs auch zivilprozessual bedeutsame Sachurteils
voraussetzungen zu prüfen hat. Es wird zu prüfen 
haben, ob bereits anderweitig Rechtshängigkeit vor
liegt (§ 268 Abs. 2 StPO) oder ob etwa schon rechts
kräftig über den fraglichen Anspruch entschieden 
wurde (§ 268 Abs. 3 StPO). Die Fragen der Partei- und 
Prozeßfähigkeit sind sicherlich auch in diesem Zu
sammenhang zu erwähnen, ebenso das Problem der 
Zulässigkeit des Rechtsweges. Kommt ein Strafgericht 
zu einer Entscheidung über den Grund eines erhobenen 
Schadensersatzanspruchs, so wird tatsächlich davon 
auszugehen sein, daß die genannten Sachurteilsvoraus
setzungen berücksicht wurden.'

Anders sieht es jedoch mit der sachlichen und ört
lichen Zuständigkeit des Gerichts aus. Zwar wird auch 
das Strafgericht eine Prüfung insbesondere seiner sach
lichen Zuständigkeit vornehmen (§ 227 StPO), jedoch 
ausschließlich und völlig zu Recht unter dem Gesichts
punkt seiner Zuständigkeit für die betreffende Straf
sache. Einer davon gesonderten Überprüfung, ob ,es 
auch bezüglich des nach §§ 268 ff. StPO geltend ge
machten Anspruchs zuständig ist, bedarf es nicht, da 
diese Zuständigkeit von der Zuständigkeit für die be
treffende Strafsache abhängig ist.

Im übrigen geht es aber gar nicht um die Zuständig
keit des Strafgerichts, sondern um die Zuständigkeit 
des Zivilgerichts, an das zur Entscheidung über die 
Höhe verwiesen werden soll. Dessen Zuständigkeit im 
Stadium der Entscheidung über den Grund des An
spruchs zu prüfen, besteht jedoch keine Notwendigkeit, 
da das Strafgericht nur diejenigen Sachurteilsvoraus
setzungen zu prüfen hat, die gegeben sein müssen, da
mit es selber entscheiden kann. Die Sachurteilsvoraus
setzungen für ein später mit der Sache befaßtes 
Gericht interessieren nicht. Nach meiner Ansicht heißt 
es deshalb, den tatsächlichen Gegebenheiten und der 
rechtlichen Regelung Gewalt anzutun, wenn man an
nimmt, daß eine Entscheidung über den Grund des 
Anspruchs die, wenn auch stillschweigende, Prüfung 
der Zuständigkeit des später über die Höhe ver
handelnden Zivilgerichts zur Voraussetzung hat. Mit 
der Frage der Zuständigkeit des Zivilgerichts befaßt 
sich das Strafgericht erst, nachdem es über den Grund 
entschieden hat.

Als weiteres Argument will der 2. Zivilsenat die 
Formulierung des § 270 StPO „zuständiges Zivilgericht“ 
als „vom Strafgericht als zuständig befundenes Zivil
gericht“ aufgefaßt sehen. Nach meiner Meinung handelt

2 NJ-RechtspreChungsbeilage 1956 Nr. 4 S. 55; vgl. auch die 
zustimmende Anmerkung von Kunz ln Arbeitsrecht 1957 Heft 2 
S. 51 ff. (54/55).

es sich hier um eine durch nichts begründete Aus
legung eines überhaupt nicht auslegungsbedürftigen 
und auslegungsfähigen Begriffs. Mangels einer anderen 
gesetzlichen Bestimmung kann diese Formulierung nur 
so verstanden werden, wie ich es oben unter 2. an
gedeutet habe (zumindest bezüglich der sachlichen 
Zuständigkeit). Ein an sich unzuständiges Gericht kann 
nur dann als zuständig gelten, wenn ausdrückliche 
gesetzliche Bestimmungen dies vorsehen, so z. B. § 276 
ZPO, § 15 Abs. 4 Verschollenheitsgesetz. Es bedarf 
sicherlich keiner Hervorhebung, daß sich die Verwei
sung vom Strafgericht an das Zivilgericht nicht nach 
§ 276 ZPO regelt.

Als drittes Argument wird schließlich seitens des 
2. Zivilsenats angeführt, daß das über die beiden ersten 
Argumente gewonnene Ergebnis auch dem Sinn des 
Anschlußverfahrens gerecht werde, diese Verfahren 
beschleunigt zu Ende zu führen. Man kann den Ein
druck gewinnen, als ob dieses Argurpent den Aus
gangspunkt gebildet hat für die beiden anderen Argu
mente. Eine Frage ist es jedoch, ob eine solche Be
schleunigung erzielt werden darf auf dem hier 
beschrittenen Wege und in einer Art und Weise, die 
die straf- und zivilprozessualen Bestimmungen nicht 
beachtet. Ich möchte dies verneinen und weiterhin 
darauf hinweisen, daß inhaltlich auch keine Notwendig
keit für die hier vorgenommene Konstruktion besteht. 
Abgesehen davon, daß eine evtl, notwendig werdende 
Weiterverweisung in der Regel nur Verzögerung von 
einigen Tagen mit sich bringen dürfte, können auch Nach
teile auftreten. Sicherlich ist es z. B. besser, daß die 
Arbeitsgerichte über Ansprüche aus materieller Ver
antwortlichkeit entscheiden, da diese auf diesem Gebiet 
eine sehr viel größere Erfahrung haben als die Zivil
gerichte; eine falsche Verweisung an das Bezirks
arbeitsgericht kann dem Verklagten die zweite Instanz 
abschneiden, da es kein Gericht gibt, das funktionell 
für die Entscheidung über Rechtsmittel gegen Ent
scheidungen der Bezirksarbeitsgerichte zuständig ist.

4. Abschließend sei auf ein weiteres Problem hin
gewiesen. Bei den zu Entscheidungen im Verfahren 
nach §§ 268 ff. StPO führenden Strafnrozessen kommt 
es nicht selten vor, daß sich sowohl Bürger zu verant
worten haben, die in einem Arbeitsrechtsverhältnis zu 
dem geschädigten Betrieb standen, als auch solche, bei 
denen dies nicht der Fall war, und die durch ihre 
gemeinsam begangene strafbare Handlung dem Betrieb 
Schaden zugefügt haben. Als Beispiel sei nur der Dis
ponent einer Fleischwarenfabrik angeführt, der zu
sammen mit dem Fahrer einer Transportfirma Fleisch 
beiseite geschafft hat. Kommt es sofort zu einer Ent
scheidung auch über die Höhe des geltend gemachten 
Anspruchs, so wird lediglich zu beachten sein, daß es 
unterschiedliche Rechtsgrundlagen für die in einem 
Fall arbeitsrechtliche, im anderen Fall zivilrechtliche 
materielle Verantwortlichkeit gibt (vgl. die Aus
führungen zu 1.).

Macht sich jedoch eine Verweisung erforderlich, da 
nur über den Grund des Anspruchs entschieden werden 
konnte, so entsteht die Frage, ob es jetzt erforderlich 
ist, den an sich zusammen gehören den Tatkomplex 
durch Verweisung einerseits an das Arbeitsgericht und 
andererseits an das Zivilgericht auseinanderzureißen. 
In einem solchen Fall würden sich vielfach doppelte 
Zeugenaussagen, Sachverständigengutachten usw. nicht 
vermeiden lassen.

§ 3 ArbGG (1926) bietet hier eine Lösung. Man wird 
diese Norm als gesetzliche Bestimmung i. S. des § 4 
AGVO auffassen können, die dem Arbeitsgericht die 
Zuständigkeit für einen gewissen Komolex überträgt8. 
Es ist demnach möglich, auch das Verfahren bezüglich 
des nicht in einem Arbeitsrechtsverhältnis zu dem ge
schädigten Betrieb stehenden Angeklagten zusammen 
mit dem Verfahren des schädigenden Betriebsangehöri
gen an das Arbeitsgericht zu verweisen und somit 
den anderenfalls entstehenden Erschwernissen aus 
dem Wege zu gehen3 4 *.
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3 vgl. Pätzold, Arbeitsrecht 1957 Heit 1 S. 18.
4 vgl. hierzu die abweichende Auffassung von GutsChmidt

oben unter I.
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